
w erktätigen M assen in der Periode des A ufbaues der Grundlagen des 
Sozialismus rechtswidrige, schuldhafte und strafbare H andlung eines 
Menschen. ,
Es en tsteh t die Frage, in welchem gegenseitigen V erhältnis das Element 
der gesellschaftlichen Gefährlichkeit und die Elemente der Rechtswürdig
keit, der Schuld und der Strafbarkeit zueinander stehen . . .
Die Definition des Verbrechens soll den V oraussetzungen der m arxi
stischen Ideologie entsprechen. Daraus gehen folgende Postulate hervor: 
sie soll m aterialistisch, klassenm äßig, parteilich sowie schöpferisch und 
aktiv mit den aktuellen Funktionen unseres V olksstaates verbunden sein. 
Ais m aterialistisch soll sie ein Ergebnis der tatsächlichen Erkenntnis des 
gesellschaftlichen Lebens und seiner Mechanik sein. Sie muß also die 
Prozesse der ökonomischen Entwicklung und den Klassenkampf berück
sichtigen. Damit w ird sie sich von sämtlichen bürgerlichen Theorien ab
heben, die in der einen oder anderen W eise bem üht sind, das tatsäch
liche Bild des gesellschaftlichen Lebens zu verfälschen oder zu bem än
teln. Aus dem Postulat der Parteilichkeit geht hervor, daß diese Defi
nition nicht objektivistisch sein kann; sie soll eine klassenm äßige Kamp
feswaffe gegen die bürgerliche Ideologie sein. Sie soll endlich die kon
kreten  A ufgaben aufzeigen, die im Zusammenhang mit der Funktion der 
V olksdem okratie in der jetzigen Etappe ihrer Entwicklung das Recht im 
allgem einen und das Strafrecht im besonderen e r fü ll t . ..
Das in die Definition des Verbrechens eingeführte m aterialistische Ele
m ent ermöglicht erst eine richtige In terpretierung der Vorschriften des 
Strafrechts. Es gibt die Grundlage für die Übereinstim m ung seiner A rbeit 
mit den objektiven gesellschaftlich-ökonomischen Bedingungen. Für die 
w erktätigen M assen w iederum  macht die Einführung dieses Elements 
das Strafrecht verständlich, hebt seine Rolle im Kampf m it dem Ver 
brechen, das den Aufbau des Sozialismus erschwert, hervor.
Auch nach Jahren  lang andauernder schwieriger Prozesse der Kristalli
sierung des Staates auf dem W ege zur endgültigen Form der Diktatur 
des Proletariats, das den grundlegenden Hebel der Macht in der Hand 
hält, muß der S taat lange .Schwänze' h in ter sich herziehen, die aus den 
veralteten  Institutionen und Norm en der vorherigen Periode und manch
mal sogar aus den einzelnen, von der revolutionären Umgestaltung nicht 
erfaßten Gliedern des früheren S taatsapparates bestehen. Das hemmt 
die Entwicklung des sozialistischen Aufbaus und schafft eine Gefahr, 
denn unter bestim m ten Bedingungen w erden die .Schwänze' aus der vor
herigen Epoche noch zu günstigen Angriffspunkten für den Klassenfeind. 
Aus dem m ateriellen (besser: m aterialistischen) Element als einem not
wendigen Bestandteil des Begriffs des V erbrechens ergeben sich folgende 
Konsequenzen:

a) Ohne das Element der gesellschaftlichen Gefährlichkeit für die 
w erktätigen M assen ist kein  V erbrechen vorhanden.

b) W enn das Element der gesellschaftlichen Gefährlichkeit für die 
w erktätigen M assen wegen der veränderten  gesellschaftlich-poli
tischen Lage entfällt, dann ist kein Verbrechen vorhanden, auch 
w enn die Handlung formal rechtswidrig und strafbar wäre.
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